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Gemeinde Ingersheim – Baugebiet „In den Beeten II“
Bieterverfahren für natürliche Personen

Anlage 3
zur Vergabe eines gemeindeeigenen Bauplatzes im Baugebiet „In den Beeten II“ gegen Höchstgebot  
(Bieterverfahren) an natürliche Personen

Datenschutzerklärung für die Gemeinde 
Ingersheim bei der Vergabe von  
Grundstücken Artikel 13 DSGVO

Datenverarbeitung im Vergabeverfahren der Grundstücke Art. 6 Abs. 1 b) 
DS-GVO
Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung eines Grundstückskaufvertrags im Vergabeverfahren 
durch Höchstgebot erforderlich. Im Zuge unseres Auftrages, erheben wir u.a. folgende Informationen:

Im Falle von natürlichen Personen und Bietergemeinschaften aus natürlichen Personen

−	 Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adress- und Kontaktdaten,
−	 Gebot und aktuelle Finanzierungsbestätigung

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

−	 um Sie als Vertragspartner identifizieren zu können;
−	 zur Korrespondenz mit Ihnen;
−	 zur Berücksichtigung der Angaben im Höchstgebotsverfahren;
−	 Zur Vorbereitung von Verträgen im Falle des Zuschlags.

Weitergabe personenbezogener Daten / Drittland 

Innerhalb der Gemeinde Ingersheim erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der 
oben genannten Zwecke brauchen. Das gilt auch für von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. 
Eingesetzte Dienstleister werden durch Auftragsverarbeitungsverträge nach Artikel 28 der DSGVO auf die Einhal-
tung der Datenschutzstandards verpflichtet.
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Die Grundstücksvergabe wird von der Gemeinde Ingersheim betreut. Weitere Empfänger personenbezogener 
Daten können z.B. sein: Druckdienstleister, Transportunternehmen als Dienstleister, IT-Dienstleister. 

Eine Übertragung in Länder außerhalb Deutschlands findet nicht statt.

Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbezogener Daten

Die für Ihr Gebot übermittelten personenbezogenen Daten werden spätestens 2 Monate nach Auflassung des 
Grundstücks, für welches das Gebot abgegeben wurde, gelöscht. Eine Berücksichtigung bei neuen Vergabever-
fahren erfolgt nur bei erneuter Bewerbung.

Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten 
wenden: 

secopan gmbh  
Am Schönblick 14
71229 Leonberg

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden.

Alle weiteren Pflichtinformationen im Sinne des Art. 13 DSGVO können Sie der Datenschutzerklärung unserer 
Webseite entnehmen https://www.ingersheim.de/website/de/service/datenschutz.
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